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Bekanntgabe 
 

Gem. § 41 Abs. 4 der Kreisordnung NRW wird hiermit bekanntgegeben, dass folgendes Gremium zu einer 

Sitzung zusammentritt. 

 

Gremium Kreisausschuss 

Datum Montag │ 24.07.2023 

Beginn 16:00 Uhr 

Ort Kreishaus Unna | Freiherr-vom-Stein-Saal I-III (C.001-C.003) |  

Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

Punkt 1  Bestellung einer Schriftführerin 

   

Punkt 2  Fragestunde für Einwohner*innen 

   

Punkt 3 143/23 Stellungnahme zur 2. Änderung des Landesentwicklungsplans NRW; Dringlichkeits-

beschluss 

   

Punkt 4 144/23 Vergabe von rettungsdienstlichen Leistungen im Bereich des Krankentransportes im 

Kreis Unna; Erweiterung eines Grundsatzbeschlusses;  

Dringlichkeitsbeschluss 

   

Punkt 5 145/23 Einführung des Deutschlandtickets für das Schuljahr 2023 / 2024 an den Schulen in 

Trägerschaft des Kreises Unna;  

Dringlichkeitsbeschluss 

   

Punkt 6  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

Nichtöffentlicher Teil 

Punkt 7  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

Mario Löhr 
Landrat 
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SATZUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON ELTERNBEITRÄGEN FÜR DIE INANSPRUCHNAHME VON ANGEBOTEN IN 

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND KINDERTAGESPFLEGE 
 
 
 
Aufgrund der §§ 5 und 26 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S.646) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) und der §§ 1, 2, 4, 6 und 20 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712/ SGV NRW 610) des § 90 Abs. 1 Sozial-
gesetzbuch VIII in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.12.2012 (BGBI. I. S. 2022), zuletzt geändert 
durch Artikel 32 des Gesetzes vom 05.10.2021 (BGBI. I. S. 4607) und der §§ 50 und 51 des Gesetzes zur 
frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) vom 03.12.2019 (GV.NRW. S. 894, 
ber. 2020 S. 77) und des Artikel 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe e) i. V. m. Abs. 2 und 3 Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO (EU) 2016/679) und des § 35 Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I) und des § 62 Sozialgesetzbuch 
Zehntes Buch (SGB X) hat der Kreistag des Kreises Unna folgende Satzung über die Erhebung von Elternbei-
trägen für die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege beschlos-
sen. 
 
§ 1 Allgemeines / Geltungsbereich 
 

1) Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr haben gem. § 24 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) 
einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr haben einen An-
spruch auf Betreuung in einer Kindertageseinrichtung. 
 

2) Die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des Kreises Unna 
stehen grundsätzlich allen Kindern aus Bönen, Fröndenberg und Holzwickede offen, für die der Kreis 
Unna gem. § 86 SGB VIII zuständig ist. 
 

3) Für die Inanspruchnahme von Angeboten in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertages-
pflege in Bönen, Fröndenberg und Holzwickede i. S. d. Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhebt der ört-
liche Träger der öffentlichen Jugendhilfe, der Kreis Unna, gem. § 90 SGB VIII in Verbindung mit § 51 
KiBiz monatlich öffentlich-rechtliche Elternbeiträge. Die Elternbeiträge sind sozial gestaffelt. Die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit der Beitragspflichtigen, der dem Alter des Kindes entsprechende Auf-
wand sowie die Betreuungszeit werden berücksichtigt. Die Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt 
durch Bescheid. 
 

4) Voraussetzung für den Besuch in einer Kindertageseinrichtung ist der Abschluss eines Betreuungsver-
trages mit dem jeweiligen Träger der Einrichtung. Für die Inanspruchnahme der Betreuung in der Kin-
dertagespflege ist ein Antrag beim Fachbereich Familie und Jugend des Kreises Unna zu stellen. 
 

5) Für die Erhebung der Elternbeiträge teilt der Träger der Tageseinrichtung dem Fachbereich Familie 
und Jugend des Kreises Unna die Namen, Anschriften, Geburtsdaten, Betreuungszeiten sowie die Auf-
nahme- und Abmeldedaten der Kinder sowie die entsprechenden Angaben der Personensorgeberech-
tigten unverzüglich mit (§ 51 Abs. 2 KiBiz).  
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§ 2 Entstehung der Beitragspflicht, Beitragszeitraum & Fälligkeit 
 

(1) Beitragszeitraum für die Kindertagesbetreuung ist das Kindergartenjahr; dieses entspricht dem Schul-
jahr. 
 

(2) Der Elternbeitrag ist ein Jahresbeitrag, der in 12 monatlichen Teilbeträgen zu entrichten ist. 
 

(3) Die Beitragspflicht beginnt mit dem 1. des Monats, in dem das Kind in die Betreuung aufgenommen 
wird bzw. in dem ein Betreuungsplatz in der Kindertageseinrichtung und/oder in der Kindertagespflege 
zur Verfügung steht. Diese endet mit Ablauf des Monats, in dem das Kind durch die Kindertagesein-
richtung abgemeldet oder in dem die Kindertagespflege eingestellt wird.  
 

(4) Der Beitrag wird monatlich erhoben und ist jeweils zum 15. eines Monats fällig. Die Beitragszahlung 
erfolgt grundsätzlich bargeldlos über eine Einzugsermächtigung oder Überweisung (Selbsteinzahlung) 
unter Angabe der hierfür erforderlichen Daten. 

(5) Die Beitragspflicht bezieht sich grundsätzlich auf jeden einzelnen Platz, der für die Betreuung eines 
Kindes vorgehalten wird, unabhängig von der Anzahl der zeitgleich zu betreuenden Kindern derselben 
beitragspflichtigen Personen.  
 

(6) Die Beitragspflicht besteht unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme bzw. Nutzung der Be-
treuung und wird durch Krankheit, Schließungszeiten der Kindertageseinrichtung, Ausfallzeiten der 
Tagespflegeperson, Quarantäne oder ähnlichem nicht berührt. Die Beitragspflichtigen haben somit 
keinen Anspruch auf Beitragsminderung. 

 
 
§ 3 Elternbeitrag 

 
(1) Für die bereitgestellte Betreuung haben die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellten Personen mo-

natliche Beiträge zu entrichten. 
 

(2) Die Höhe des Elternbeitrages für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertages-
pflege richtet sich nach den vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden. Die Höhe der Beiträge sind 
den Anlagen 1 und 2  dieser Satzung zu entnehmen. Wird neben der Betreuung in einer Kindertages-
einrichtung auch die Kindertagespflege in Anspruch genommen, so wird zunächst der Beitrag für die 
Betreuung in der Kindertageseinrichtung ermittelt und der Beitrag für die Kindertagespflege hinzuge-
rechnet. 
 

(3) Der Träger der Kindertageseinrichtung kann gem. § 51 Abs. 3 KiBiz von den Eltern zusätzlich ein Ent-
gelt für das Mittagsessen verlangen. 
 

(4) Nehmen mehr als ein Kind derselben Beitragspflichtigen gleichzeitig Betreuung in einer Kindertages-
einrichtung oder in der Kindertagespflege in Anspruch, so ist das zweite Kind und jedes weitere Kind 
beitragsfrei. Würden sich ohne Anwendung der Beitragsbefreiung unterschiedlich hohe Beiträge für 
die Kinder ergeben, so wird der höhere Beitrag erhoben.  
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(5) Für ein Kind, das eine Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege in Anspruch nimmt, wird gem. § 
50 Abs. 1 KiBiz, mit Beginn des Kindergartenjahres in dem das Kind bis zum 30. September das vierte 
Lebensjahr vollendet hat, bis zu dessen Einschulung kein Elternbeitrag erhoben. Nimmt bzw. nehmen 
in diesen Zeitraum ein weiteres oder weitere mehrere Kinder derselben Beitragspflichtigen zeitgleich 
eine Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege in Anspruch, so werden für diese ebenfalls keine 
Beiträge erhoben.  

 
(6) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 Einkom-

mensteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, ist für dieses Kind kein Elternbeitrag zu zahlen. 
 
 

§ 4 Beitragsschuldner 
 

(1) Beitragsschuldner sind die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellten Personen, mit denen das Kind 
zusammenlebt, die nach dieser Satzung einen monatlichen Beitrag entrichten. Lebt das Kind nachweis-
lich überwiegend nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern bzw. der 
den Eltern gleichgestellten Personen. Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein 
Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Per-
sonen, die diese Leistungen erhalten, an die Stelle der Eltern. 
 

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften gesamtschuldnerisch. 
 

(3) Nicht gezahlte Beiträge unterliegen der Beitreibung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren. 
 
 

§ 5 Einkommen 
 

(1) Die Elternbeiträge sind nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern gestaffelt. Diese Leis-
tungsfähigkeit ergibt sich aus ihrem Einkommen. Einkommen i. S. d. Satzung ist die Summe der positi-
ven Einkünfte der Eltern i. S. d. § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes (EstG). Ein Ausgleich 
mit Verlusten, aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten, 
ist nicht zulässig. Dem Einkommen i. S. d. § 5 Abs. 1 Satz 2 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleis-
tungen sowie die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentliche Leistungen für die Eltern 
und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. 
 

(2) Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften sowie das Erzie-
hungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz sind nicht hinzuzurechnen. Das Elterngeld nach 
dem Bundeselterngeld- und Elterngeldgesetz (BEEG) bleibt in Höhe der in § 10 Abs. 1 und 3 BEEG 
genannten Beträge bei der Ermittlung des maßgeblichen Einkommens unberücksichtigt.  
 

(3) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines 
Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslange Versorgung 
oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzliche Rentenversicherung nachzuversi-
chern, dann ist dem, nach dem Absatz 1 ermittelten Einkommen, ein Betrag von 10 % der Einkünfte 
aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. 
 

(4) Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 EStG zu gewährenden Freibeträgen 
von dem ermittelten Einkommen abzuziehen. 
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(5) Zahlen die Eltern bzw. die Beitragspflichtigen für ein oder mehrere Kinder, die nicht im gemeinsamen 
Haushalt leben, Unterhaltsleistungen, sind diese von dem ermittelten Einkommen abzuziehen. 

 
 
§ 6 Festsetzung sowie Mitteilungs- und Nachweispflicht  
 

(1) Maßgebend für die Festsetzung des Elternbeitrages ist das gesamte Einkommen des Jahres, in dem 
die Betreuung in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege in Anspruch genommen 
wird.  
 

(2) Mit dem Beginn der Betreuung und danach auf Verlangen haben die Eltern dem Fachbereich für Fa-
milie und Jugend zum Nachweis des maßgeblichen Elterneinkommens sämtliche für die Beitragser-
mittlung relevanten Belege einzureichen. Ohne eine entsprechende Nachweisführung zum Elternein-
kommen ist der höchste Elternbeitrag zu leisten.  
 

(3) Änderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Beitragspflichtigen sind dem 
Fachbereich für Familie und Jugend unverzüglich anzugeben. Unabhängig von den vorgenannten Aus-
kunfts- und Anzeigepflichten ist der Kreis Unna berechtigt, die persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse der Beitragspflichtigen jederzeit zu überprüfen.  

 
(4) Die Verjährungsfrist und Regelungen der Festsetzungsverjährung gelten gem. Kommunalabgabenge-

setz NRW (KAG NRW). 
 
 
§ 7 Erlass des Elternbeitrags 
 

(1) Der Beitrag kann gem. § 90 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII auf Antrag für die Zukunft vom örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe ganz oder teilweise erlassen bzw. übernommen werden, wenn die Belastung 
den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. 

 
 
§ 8 Bußgeldvorschrift 
 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig der in den §§ 5 und 6 vorgeschriebenen Mit-
teilungsverpflichtungen nicht nachkommt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet werden. 
 
 

§ 9 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt zum 01.08.2023 in Kraft. 
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Allgemeinverfügung des Kreises Unna 

vom 12.Juli.2023 

zur Untersagung der Entnahme von Wasser mittels fahrbarer 

 Behältnisse, Pump- und/oder Saugvorrichtung aus oberirdischen  

Gewässern auf dem Gebiet des Kreises Unna 

 

 

Der Kreis Unna erlässt als zuständige untere Wasserbehörde auf der Grundlage des § 100 Wasserhaushalts-

gesetz (WHG) i.V.m. § 93 Landeswassergesetz (LWG NRW) i.V.m. §§ 25 und 26 WHG i.V.m. §§ 20 und 21 LWG 

NRW i.V.m. §§ 35 und 41 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW), jeweils in der derzeit gültigen 

Fassung, nachfolgende Allgemeinverfügung für das gesamte Gebiet des Kreises Unna: 

 

 

1. Der erlaubnisfreie Gemeingebrauch sowie der erlaubnisfreie Eigentümer- und Anliegergebrauch wird 

wie folgt beschränkt: 

Die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Fließgewässern (Flüsse, Bäche, Gräben) im Kreisgebiet 

mittels fahrbarer Behältnisse, Pump- und/oder Saugvorrichtungen wird untersagt.  

  

Ausgenommen sind die Gewässer 1. und 2. Ordnung – Ruhr, Lippe, Emscher, Datteln-Hamm-Kanal. 

Hierfür trifft die Bezirksregierung in eigener Zuständigkeit Regelungen. Gleiches gilt für sonstige künst-

liche Gewässer.    

 

2. Gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der derzeit gültigen Fassung wird 

im besonderen öffentlichen Interesse die sofortige Vollziehung der Regelung unter Nr. 1 angeordnet.  

 

3. Diese Allgemeinverfügung tritt mit Ablauf des 31. Oktober 2023 außer Kraft. 

 

4. Hiermit wird angeordnet, dass die Allgemeinverfügung im Amtsblatt des Kreises Unna vom 14.07.2023 

bekannt gemacht wird und am darauf folgenden Tag als bekanntgegeben gilt (§ 41 Abs. 3 und Abs. 4 

VwVfG NRW). Sie tritt somit am 15. Juli 2023 in Kraft. 

 

5. Hinweise: 

 

Von diesem Verbot ausgenommen bleiben das Schöpfen mit Handgefäßen und das Tränken von Vieh 

über an oberirdischen Gewässern angelegten Viehtränken. 
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Das Verbot der Wasserentnahme gilt nicht für zugelassene Benutzungen (Erlaubnisse, Bewilligung, alte 

Rechte). Hier gelten die im jeweiligen Bescheid genannten Einschränkungen bzw. Verbote der Ent-

nahme von Wasser bei niedrigen Abflüssen/Wasserständen im Gewässer. Sofern darüber hinaus die 

Einschränkung von Befugnissen und Rechten erforderlich wird, ergeht eine gesonderte Anordnung 

durch die zuständige Behörde. 

 

Die Geltungsdauer der Verfügung kann bei weiterer Fortdauer der extremen Trockenheit verlängert 

werden. Ebenso besteht die Möglichkeit der Aufhebung oder Änderung der Verfügung vor dem 

31.10.2023. 

 

Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können 

mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. 

 

Begründung zu Nr. 1: 

 

Im laufenden Kalenderjahr hat das Ausbleiben ergiebiger Niederschläge zu einer anhaltenden Trockenheit ge-

führt. Die Gewässer im Kreis Unna haben eher kleine natürliche Einzugsgebiete und daher von Natur aus oh-

nehin eine eher geringe Wassertiefe. Der Wasserabfluss bei der überwiegenden Anzahl der oberirdischen Ge-

wässer liegt bereits im Bereich des mittleren Niedrigwassers oder sogar darunter und es sind schon Gewässer 

trockengefallen. Mit einer Verbesserung des Abflussgeschehens in den oberirdischen Gewässern ist auch unter 

Berücksichtigung einzelner, lokaler und kurzzeitiger Niederschläge nicht zu rechnen. Statistisch ist bis Oktober 

von einem eher trockenen Zeitraum auszugehen. Teilweise gehen die Wetterprognosen davon aus, dass es im 

Juli und August weiterhin sehr trocken bleiben und nur vereinzelte kleine Niederschlags-Szenarien geben wird.    

 

Nach § 100 Abs. 1 Satz 1 WHG ist es Aufgabe der Gewässeraufsicht, die Gewässer zu überwachen. Gemäß § 

100 Abs. 1 Satz 2 WHG ordnet die zuständige Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen Maßnahmen an, die 

im Einzelfall notwendig sind, um eine Beeinträchtigung des Wasserhaushalts zu vermeiden oder zu beseitigen. 

 

Gemäß §§ 20, 21 LWG kann die zuständige Behörde die Ausübung des Gemeingebrauchs sowie des Eigentü-

mer- und Anliegergebrauchs regeln, beschränken oder verbieten, um zu verhindern, dass schädliche Gewäs-

serveränderungen zu besorgen sind oder die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts erheblich oder nachteilig 

beeinträchtigt wird. 

 

Der Kreis Unna ist als untere Wasserbehörde gemäß §§ 93, 114 LWG in Verbindung mit § 1 Zuständigkeits-

verordnung (ZustVU NRW) und Anhang 2 Ziffer 22.1.7 ZustVU sowie § 3 Abs.1 Nr. 1 Verwaltungsverfahrens-

gesetz (VwVfG) für den Erlass dieser Entscheidung zuständig.  

Die Voraussetzungen für ein wasserbehördliches Einschreiten liegen vor, weil das Erfordernis einer Vermei-

dung oder Beseitigung einer Beeinträchtigung des Wasserhaushalts besteht. 

  



 

995 

 

Die Gewässer leiden unter den geringen Wasserabflüssen. Der Lebensraum Gewässer für die darin lebenden 

Organismen und Pflanzen wird dadurch nachhaltig beeinträchtigt. Dadurch wird nicht nur die Tier- und Pflan-

zenwelt in den Gewässern bedroht, sondern auch die natürliche Selbstreinigungskraft der Gewässer. Bedingt 

durch die niedrigen Wasserstände sinkt die Sauerstoffzufuhr, während die Wassertemperatur steigt. Es be-

steht die Gefahr einer massiven Störung der Gewässerökologie und des Wasserhaushalts sowie einer nachhal-

tigen und weitreichenden Schädigung der Lebensräume der aquatischen Tiere und Pflanzen, weil sich das le-

bensnotwendige Wasserdargebot (Wassermenge, Wassertiefe, Wasserqualität) zunehmend verringert. 

 

Die auch im Kreis Unna praktizierte Entnahme von Wasser aus oberirdischen Fließgewässern mittels fahrbarer 

Behältnisse, Pump- und/oder Saugvorrichtungen verstärkt diese Gefahr erheblich. Dies gilt selbst dann, wenn 

an einzelnen Entnahmestellen noch eine ausreichende Wasserführung vorhanden sein sollte. Da Niederschläge 

außerhalb von Starkregen überwiegend von der Vegetation aufgenommen werden und allenfalls kurzfristig zu 

einer Erhöhung des Abflusses in den Gewässern führen kann, ist mit großer Sicherheit zu erwarten, dass die 

Wasserstände in den kommenden Wochen weiter sinken werden. 

 

Die Untersagung der Wasserentnahme im Rahmen des Gemein-, Eigentümer- und Anliegergebrauchs ist ge-

eignet, erforderlich und verhältnismäßig, um die natürlichen Funktionen des Lebensraums Gewässer für die 

darin lebenden Tiere und Pflanzen zu schützen und zu erhalten. Mit Blick auf die lang anhaltende Trockenheit 

und die damit einhergehende erhebliche Minderung des allgemeinen Abflussgeschehens ist die Allgemeinver-

fügung auch erforderlich. Andere mildere und gleich geeignete Mittel zum Erhalt der ökologischen, wasser-

mengenmäßigen und wasserwirtschaftlichen Anforderungen sind nicht ersichtlich. Appelle der zuständigen 

Stellen über Pressemitteilungen, in denen die Bevölkerung über den Zustand der durch die Trockenheit beein-

trächtigten Fließgewässer und die zwangsläufig in Mitleidenschaft gezogenen aquatischen Lebensräume infor-

miert und insbesondere die Gewässeranlieger zum Verzicht der Wasserentnahme aufgerufen werden, reichen 

nicht aus, um einen wirksamen Schutz der Gewässer zu erreichen. 

 

Gemäß den allgemeinen Grundsätzen der Gewässerbewirtschaftung nach § 6 WHG sind die Gewässer nach-

haltig zu bewirtschaften, unter anderem mit dem Ziel, ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil 

des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere 

durch Schutz vor nachteiligen Veränderungen von Gewässereigenschaften. Im Rahmen der vorzunehmenden 

Interessenabwägung muss daher das Interesse an einer Wasserentnahme im Rahmen des Gemein-, Anlieger- 

und Eigentümergebrauchs an einer erlaubnisfreien Benutzung eines Gewässers in Anbetracht der sich zuspit-

zenden Bedrohung der aquatischen Lebensräume sowie der gesamten Ordnung des Wasserhaushalts der be-

troffenen Gewässer zurücktreten.  
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Die Befristung bis zum 31.10.2023 dient dazu, die Einschränkungen durch das Verbot auf den Zeitraum zu 

beschränken, der voraussichtlich notwendig sein wird, um den Wasserhaushalt zu schützen. 

Die untere Wasserbehörde wird die Wetterlage fortlaufend beobachten. Wenn sich neue Erkenntnisse erge-

ben, kann sie ggf. auch schon vor dem 31.10.2023 kurzfristig mit einer Aufhebung oder Änderung dieser All-

gemeinverfügung reagieren.  

 

Nach alledem ist die Anordnung unter Nr. 1 insgesamt verhältnismäßig. 

 

Begründung zu Nr. 2.: 

 

Es liegt ein begründetes öffentliches Interesse vor, dass die Verfügung sofort wirksam wird. Wenn Rechtsmittel 

aufschiebende Wirkung hätten, könnten die Wasserentnahmen bis zur rechtskräftigen gerichtlichen Entschei-

dung fortgesetzt werden. Bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen würde dies die Ordnung des Wasser-

haushalts drastisch verschlechtern und der zur Aufrechterhaltung der gewässerökologischen Prozesse erfor-

derliche Mindestabfluss wäre nicht mehr gewährleistet. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung dient dem 

Schutz hoher Rechtsgüter, die mit Blick auf die natürlichen Lebensgrundlagen und den Tierschutz in Artikel 

20a Grundgesetz ihren Niederschlag gefunden haben. Im Rahmen der Abwägung ist daher das Interesse an 

einer sofortigen Umsetzung des Entnahmeverbots als höherrangig zu bewerten als das Interesse Einzelner, bis 

zur endgültigen gerichtlichen Klärung weiter Wasser entnehmen zu dürfen.  

 

Begründung zu 3.: 

 

Im vorliegenden Fall darf die Allgemeinverfügung gem. § 41 Abs. 3 VwVfG NRW öffentlich bekannt gegeben 

werden, denn eine individuelle Bekanntgabe ist aufgrund des nicht feststellbaren Personenkreises nicht mög-

lich. Nach § 41 Abs. 4 VwVfG NRW gilt ein Verwaltungsakt zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntma-

chung als bekannt gegeben und damit wirksam. Im Falle einer Allgemeinverfügung wie dieser kann allerdings 

ein davon abweichender Tag, frühestens jedoch der auf die Bekanntmachung folgende Tag, bestimmt werden. 

 

Hiervon wurde aufgrund der Eilbedürftigkeit Gebrauch gemacht. Unter Nr. 4 wurde bestimmt, dass die Allge-

meinverfügung  einen Tag nach der ortsüblichen Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Unna vom 

14.07.2023 als bekannt gegeben gilt. Sie tritt daher am 15.07.2023 in Kraft.  

Zusätzlich wird sie auf der Internetseite des Kreises Unna veröffentlicht. 

 

 

Im Auftrag 

gez. Achim Wörmann 

 

Fachbereichsleiter 
  



 

997 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/30.23.1104.8     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/30.23.1104.8   03.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Ruslan Holeshau  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Bogotyviova 22 Korp 1-6, 210000 VITEBSK, BY BELARUS 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
  



 

998 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/30.23.1236.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/30.23.1236.2   03.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Viachaslau Pinchuk  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Soltysa 36-47, 220046 MINSK, BY BELARUS 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
  



 

999 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/30.23.1288.5     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/30.23.1288.5   03.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Gary Collins  

   
letzte bekannte Anschrift: 

7 Ross Street, WA8 6JX WIDNES, UK GROßBRITANNIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
  



 

1000 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/84.23.0823.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/84.23.0823.2   30.05.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Harry Stiehl  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Friedrich-Ebert-Straße 120, 42719 Solingen, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

1001 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/54.23.1457.5     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/54.23.1457.5   10.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Ismayil Gurbanov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

B. Agayer Str. 117, 1001 BAKU, AZ ASERBAIDSCHAN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

1002 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0XYXX151VA22230620  Unna, 11.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0XYXX151VA22230620  11.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Claudiu-Eugen Lascu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Gertrudenstraße 6, 59425 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A. 209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Hielscher 
  



 

1003 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

GB-LÜN-RO100 v. 11.07.23  Unna,11.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

GB-LÜN-RO100 v. 11.07.23  11.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Gabriel Cristea  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Königsheide 30B, 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna   

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Klein 
  



 

1004 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0KHX5000VA12230622  Unna, 11.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0KHX5000VA12230622  11.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Auto-Walther GmbH & Co. KG   

   
letzte bekannte Anschrift: 

An der Brückmühle 2, 01796 Pirna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Benning 
  



 

1005 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/72.23.1790.4     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/72.23.1790.4   06.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Maksim Akulich  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Molodiozhnaja St. 12 Myshkovichi Village, 213944 KIROVSKIY       MOGILIOVSKAJA, RUS RUSSISCHE FÖ-

DERATION  

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 

  



 

1006 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/54.23.1179.7     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/54.23.1179.7   06.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Siarhei Malchuk  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Stratelej 13/25, 225080 VYSOKOJE, BY BELARUS 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

1007 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/28.23.1249.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/28.23.1249.2   12.06.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Nodir Shakirov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Satteppo Str. 31 - 55,  SAMARKAND, LT LITAUEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.107 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
  



 

1008 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0ZYXX259AA22230711  Unna, 11.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0ZYXX259AA22230711  11.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Antti Kaspar Simola   

   
letzte bekannte Anschrift: 

Niederstraße 13, 58239 Schwerte 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Benning 
  



 

1009 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/36.23.1090.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/36.23.1090.3   02.06.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Philippe Dedry  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Sint-Pieterswinhof, 3700 TONGEREN, B BELGIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.111 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

1010 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.1/0479636  Unna,11.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.1/0479636  11.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Alvaro German Ravera  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hellweg 30,59423 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.1 A 205 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

van den Akker 
  



 

1011 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/70.23.1974.9     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/70.23.1974.9   07.06.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Peter Johannes Mathieu Kuepers  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Boeket 33, 6031 PR NEDERWEERT, NL NIEDERLANDE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

1012 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/36.23.1297.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/36.23.1297.3   07.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Siarhei Balantsevich  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Stafeeva 37/5, 224022 BREST, BY BELARUS 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.111 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

1013 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

LÜNM0XX336AA32230427  Unna,12.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LÜNM0XX336AA32230427  12.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Monika Zinhard  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Viktoriastr.44, 44532 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna   

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Klein 
  



 

1014 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0TKX1829VA12230628  Unna, 12.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0TKX1829VA12230628  11.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Sandra Bräutigam  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Schattweg 94, 59174 Kamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A. 209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Hielscher 
  



 

1015 

Geschäftszeichen   36.2  Ort, Datum 

UN0A0X6590AA22230712  Unna, 12.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0A0X6590AA22230712  12.07.23 

 

Empfänger   

Name  

Recep Abali  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Unnaer Straße 8, 58730 Fröndenberg 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna   

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Körber 
  



 

1016 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0PLX9999VA12230712  Unna,12.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0PLX9999VA12230712  12.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Jaroslaw Marcin Lipinski  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Auf dem Spiek 35, 59174 Kamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna   

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Klein 
  



 

1017 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.1/0417022  Unna,12.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.1/0417022  12.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Jan Scholand  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Schützenstr. 31, 59425 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.1 A215 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Beckmann 

  



 

1018 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/45.23.0831.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/45.23.0831.2   13.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Gheorghe Ungureanu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Am  Pferdemarkt 34, 30853 Langenhagen, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.528 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
  



 

1019 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/45.23.1731.1     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/45.23.1731.1   12.06.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Bart Deckers  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Stadswaag 4, 3930 HAMONT, B BELGIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.528 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
  



 

1020 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/75.23.2236.8     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/75.23.2236.8   12.06.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Joost de Jong  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Nederstraat 5, 3958 CS AMERONGEN, NL NIEDERLANDE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.528 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
  



 

1021 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/45.23.1304.9     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/45.23.1304.9   05.06.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Hristo Hristov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Saidimenie  No. 13, app. 2, ent. A,  6300 HASKOVO, BG BULGARIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.528 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
  



 

1022 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/45.23.1586.6     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/45.23.1586.6   05.06.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Jans Koster  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Carstenstraat 35, 7907 EA HOOGEVEEN, NL NIEDERLANDE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.528 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
  



 

1023 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

LH0LVXXX94AA32230419  Unna, 13.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LH0LVXXX94AA32230419  13.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Leonard Constantin Volmerg   

   
letzte bekannte Anschrift: 

Alte Münsterstr. 21, 59368 Werne 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Benning 
  



 

1024 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0JXXXX34AA32230406  Unna, 13.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0JXXXX34AA32230406  13.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Moritz Schütte   

   
letzte bekannte Anschrift: 

Scharnhorststraße 23, 44147 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Benning 
  



 

1025 

Geschäftszeichen 36.2   Ort, Datum 

UN0SEX1919VA12230713  Unna, 13.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0SEX1919VA12230713  13.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Salachidin El-Zein  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Am Kastanienhof 4, 59423 Unna  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A. 209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Hielscher 
  



 

1026 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/77.23.1259.8     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/77.23.1259.8   13.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Martinique Fischer  

   
letzte bekannte Anschrift: 

1317 Black Sage Circle, 93444 NIPOMO, USA VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

1027 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/38.23.1600.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/38.23.1600.2   13.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Taner Tayyar Narin  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Izmir Yolu, 412.sok. 29 Ekim Mah.. , Sehakant Sit., 16132 BURSA, TR TÜRKEI 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.503 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

1028 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/38.23.1594.4     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/38.23.1594.4   13.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Anton Zelianko  

   
letzte bekannte Anschrift: 

F. Skorini str. 37-15, 220141 MINSK, BY BELARUS 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.503 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

1029 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/54.23.1633.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/54.23.1633.0   13.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Taha Hamada Taha Ibrahim Aboughalia  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ngregg-Bassioun 105, 00500 GHARBEYA, ET ÄGYPTEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

1030 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0LUXX881AA32230504  Unna, 13.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0LUXX881AA32230504  13.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Cornelia Maria Waldner   

   
letzte bekannte Anschrift: 

Dürerstraße 17A, 59199 Bönen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Benning 
  



 

1031 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/54.23.0928.8     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/54.23.0928.8   13.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Denis Stoyanav  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Nettestraße 44, 58762 Altena, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

1032 

Geschäftszeichen   

36.2 

UN0YIXX863AA22230713 

 Unna, 13.07.23  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0YIXX863AA22230713  13.07.23 

 

Empfänger   

Name  

Uwe Hans Hoogestraat  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hauptstraße 58, 59439 Holzwickede 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna  A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Heinrich 
  



 

1033 

Geschäftszeichen   

36.2 

UN0YIXX863MT22230713 

 Unna, 13.07.23  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0YIXX863MT22230713  13.07.23 

 

Empfänger   

Name  

Uwe Hans Hoogestraat  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hauptstraße 58, 59439 Holzwickede 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna  A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Heinrich 
  



 

1034 

Geschäftszeichen   

36.2 

UN0YKXX635VA12230628 

 Unna, 13.07.23  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0YKXX635VA12230628  10.07.23 

 

Empfänger   

Name  

Rahime Taskiran  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hagener Straße 14, 58239 Schwerte  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Heinrich 
  



 

1035 

Geschäftszeichen    

36.2-GB-UN-YB308 v. 

11.07.23 

 Unna, 11.07.23  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbild-
ausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

GB-36.2-UN-YB308  11.07.23 

 

Empfänger   

Name  

Daniel Valea  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Amselstr. 12, 59192 Bergkamen  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird 

und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 

Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

Heinrich 

  



 

1036 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/84.23.2133.6     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/84.23.2133.6   13.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Arden Fischer  

   
letzte bekannte Anschrift: 

113 Far North Cir, L3X 1N5 NEWMARKET, CDN KANADA 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 

  



 

1037 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/31.23.1513.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/31.23.1513.0   13.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Miljan Radeka  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Dositeja Obradovca 4, 22329 STARI SLAN.KAMEN, SRB SERBIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.527 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 

  



 

1038 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/61.23.1772.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/61.23.1772.0   13.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Lingkan Huang  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Room 505 Elevator 1, 204755 SHANGLONGSHAN, CHN CHINA 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.527 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

1039 

Geschäftszeichen   

36.2 

UN0EYXX483VA22230614 

 Unna, 13.07.23  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0EYXX483VA22230614  22.06.23 

 

Empfänger   

Name  

Jonas Simeon Bernhardt Glöckner  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Abdinghof 8, 59368 Werne 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Heinrich 
  



 

1040 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/34.23.1110.5     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/34.23.1110.5   13.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Davut Bayraktar  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Yegenli Köyü Cit mah. Nr. 26, 74400 BARTIN, TR TÜRKEI 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

1041 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/64.23.1390.8     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/64.23.1390.8   13.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Fevzi Uygur  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hürriyet mah. Afife sok. No. 9, kat 1, daire 1, 34876 ISTANBUL, TR TÜRKEI 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

1042 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

GB-36.2-LÜN-LT107   Unna, 13.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

GB-36.2-LÜN-LT107   13.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Ismail Güreser  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Wieckesweg 20, 44309 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Benning 
  



 

1043 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

GB-36.2-LR-SO530   Unna, 13.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

GB-36.2-LR-SO530   13.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Claudiu Olar  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Lentstr. 10, 59192 Bergkamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Benning 
  



 

1044 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0LIXX871AA32230530  Unna, 13.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0LIXX871AA32230530  13.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Victor Mut   

   
letzte bekannte Anschrift: 

Bahnhofstr. 48, 59368 Werne 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Benning 
  



 

1045 

Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/67.22.4920.1     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/67.22.4920.1   19.01.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Patrick Luttringer  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Große Fischerweide 40, 67547 Worms, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.526 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 

  



 

1046 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.1/0010700  Unna,14.07.23  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.1/0010700  14.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Robert Badt 01.10.1983 

   
letzte bekannte Anschrift: 

Tulpenstraße 7, 59425 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.1 A.214 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird 

und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 

Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen 

sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Sawatzki 
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Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/42.23.1303.6     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/42.23.1303.6   13.07.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Milos Pantelic  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Pristinska 14, 32000 CACAK RS, SRB SERBIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/42.23.1484.9     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/42.23.1484.9   13.06.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Johnny Pertti Allan Nyman  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Parlonojantie 4, 45200 KOUVOLA, FIN FINNLAND 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Unna, 14. Juli 2023                                                                   

36.3/36.23.1093.8     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/36.23.1093.8   15.06.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Jan Matousu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Bratislavska 828/16, 602 00 BRNO, CZ TSCHECHIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.111 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

GBEX-36.2-UN-XR430   Unna, 14.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

GBEX-36.2-UN-XR430   13.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Dominique Sarah Schulz  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Schöner Fleck 21, 59174 Kamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Benning 
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Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

GB-UN-YK627 v. 14.07.2023  Unna, 14.07.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

GB-UN-YK627 v. 14.07.2023  14.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Catalin Dimache  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Königsheide 30D, 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A. 209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Hielscher 
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Kraftloserklärung 

 

Das Sparkassenbuch Nr. 303334205 wird hiermit für kraftlos erklärt. 

 

Kamen, 12.07.2023 

 

Sparkasse UnnaKamen 

Der Vorstand 
  



 

1053 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber: Kreis Unna - Der Landrat 

 Das Amtsblatt des Kreises Unna kann einzeln und im Abonnement bezogen werden.  

 Die Abonnementkosten betragen 13,00 € jährlich. 
 

Bestellungen sind  

zu richten an: Kreis Unna – Der Landrat 

 Büro Landrat, Kreistag, Gleichstellung 

 Friedrich-Ebert-Straße 1759425 UnnaFon 0 23 03 27-14 17 
 

 


